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l. Bekanntmachuns der Verbandsqemeinde Kirchheimbolanden

Datum

12.03.24

lnhalt

Bekanntmachung der Wahlleiter über die Einreichung von
Wahlvorschlägen für die Wahl des Gemeinderats sowie für
d ie Wah I der Ortsbü rgermeisterin/des Ortsbü rgermeisters
der Gemeinde Bennhausen

20.A3.24 Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf
der Haushaltssatzung mit -plan der Ortsgemeinde
Dannenfels für die Jahre 2024 und 2025 und die Möglichkeit
zur Einreichung von Vorschlägen
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ll. Bekanntmachung anderer Behörden

11.03.24 Bekanntmachung riber das Grundflächenverzeichnis für die 088
Jagd genossenschaft Weitersweiler, Bennhausen,
Jakobsweiler sowie über die Versammlung der Jagdge-
nossenschaft des Jagdbezirkes Weitersweiler, Bennhausen,
Jakobsweiler

22.03.24 Bekanntmachung überdas Grundflächenverzeichnis (Jagd- 090
kataster) für die Jagdgenossenschaft Dannenfels sowie der
Versamm lung der Jagd genossenschaft Dan nenfels

Horausgaber und verantwortllch: Vorbandagemolndovenflaltung Klrchheimbolanden
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarffreitags und i9i bei der VerbandsgemsindevoMaltung Kirchhsimbolanden,
Rathäus und in don Ortsgemsind€n kostenlos erhältlich. Zustellung per E-Mail ist möglich.
Zusätzlich kann das Amtsblatt im lntornet unter www.kirchheimbolandon.ds in der Rubrik,Amtsblatt' äbgerufen
wsrdgn.
Bosuchszsiten der Verbandsoemeindgverwaltuno Kirchheimbolanden, Neue Alleo g

Montag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag
Mittwochs
Donnerstag
Froitag
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Bekanntmachung

der Wahlleiter über die Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Gemeinderats

sowie
für die Wahl

d e r O rts b ü rg e rme iste ri n/d es O rts b ü rge rm e iste rs
der Gemeinde Bennhausen

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 24. Januar 2024 über die Einrei-
chung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahlen wird Folgendes bekannt gege-
ben:

t.

Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderates in Bennhausen
sind 6 Ratsmitglieder zu wählen.

ll.

ln einem Wahlvorschlag des Gemeinderates düden höchstens 12 Bewerberinnen und
Bewerber, der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters nur eine.Bewerberin oder
ein Bewerber benannt werden. des Gemeinderats kann dieselbe Bewerberin oder der-
selbe Bewerber bis zu dreimal aufgeführt werden. Die Wahlvorschläge bedürfen keiner
Unterstützungsunterschriften, soweit die Wahlvorschlagsträger nach $ 16 Abs. 3 oder
$ 62 Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein
Wahlvorschlag u nterschrieben werden.

lll.

Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die Unterstützungsunter-
schriften rechtzeitig geleistet werden. Unterstützungsunterschriften können mit dem
Wahlvorschlag oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach
Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt lV) können Unterstützungsunterschriften nicht
mehr geleistet werden.

lv.

Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anlagen versehenen Wahl-
vorschläge sollen möglichst frühzeitig eingereicht werden. Wahlvorschläge des
Gemeinderats sind bei dem Wahlleiter Herrn Horsch, Jostenstraße 1, 67808 Bennhausen
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2,67292
Kirchheimbolanden, einzureichen.

Wahlvorschläge der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters sind bei der
Wahlleiterin, Frau Sutter, An der Mirabellenwiese 11, 67808 Bennhausen
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2,67292
Kirchheimbolanden, einzureichen.

Die Einreichungsfrist läuft
am Montag, dem 22. April2024,18:00 Uhr,

ab.
Bennhause, den 1 2.03.2424
gez. Horsch gez. Sutter
(Wahlleiter Gemeinderatswahl) (Wahlleiterin Ortsbürgermeistenrvahl
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssat-
zung mit -plan der Ortsgemeinde Dannenfels für die Jahre 2024 und 2025 und
die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Haushaltssatzung und -plan der Ortsgemeinde Dannenfels für die Jahre 2024
und 2025

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 mit dem Haushalts-
plan und seinen Anlagen wurde am 19.03.2024 dem Gemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 liegt mit dem
Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Ötfnungszeiten
bei der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus, Neue Allee 2, 67292 Kirch-
heimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch
den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem stehen die Haus-
haltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan und seinen
Anlagen im lnternet unter
https : //www. ki rc h h e i m b o I a n d e n. d eld eld a n n e nfe I s- rath a u s -fi n a n ze n/
h a u s h a ltss atz u n g e n - u n d- h a u s h a lts p I ae n e- d a n n e nfe I s. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Dannenfels haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
25.03.2024 bis 08.04.2024) bei der Verbandsgemeindevenualtung, Neue Allee
2, 67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung
für die Jahre 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen, ein-
zureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindevenrual-
tung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolanden,
oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Ortsge-
meinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung
über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sit-
zung beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 20.03.2024
Verbandsgemei ndeverwaltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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BEKANNTMACHUNG

Grundflächenvezeichnis für die Jagdqenossenschaft Weitersweiler. Bennhausen.
Jakobsweiler

Das Grundflächenvezeichnis für die Jagdgenossenschaft Weitersweiler, Bennhausen,
Jakobsweiler liegt in der Zeit

vom 02. April2024 bis zum 16. April 2024

bei der Verbandsgemeindeveruraltung Göllheim, Freiherr-vom-Stein-Str. 3, Zimmer 2.14,
Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen), während der Öffnungszeiten der
Venrualtung z.Zt. montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 8,30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
(Dienstleistungsabend), mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr oder nach
telefonischer Vereinbarung öffentlich aus.

Während dieser Zeit können alle Eigentümer oder Nutzungsberechtigte der im Jagdbezirk
liegenden Grundstücke oder ihre mit Vollmacht versehenen Beauftragten das Vezeichnis
einsehen und Einsprüche gegen die Richtigkeit der Eintragungen geltend machen.
Werden innerhalb dieser Frist keine Einsprüche erhoben, so gilt das
Grundflächenverzeichnis mit Ablauf dieser Frist als festgestellt.

Es wird empfohlen, einen Termin zur Einsichtnahme unter der Telefon-Nr. 06351/4909-43
zu vereinbaren, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

2. Versammlung der Jaqdqenossenschaft des Jaqdbezirkes Weitersweiler. Bennhausen.
Jakobsweiler

Die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen des Jagdbezirkes Weitersweiler, Bennhausen,
Jakobsweiler werden hiermit zu einer am

Mittwoch, den 17. April2024 um 19.30 Uhr,
im Bürgertreff

in Weitersweiler, Am Sportplatz,

stattfi ndenden Genossenschaftsversamm lung ei ngeladen.
Einlass ist bereits ab 19.15 Uhr zur Registrierung der Stimmenanteile (Personen- und
Flächenstimmen).

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Abrechnung und Verteilung der Jagdpachteinnahmen für das Jagdjahr 202312024

hier: Erteilung des Einvernehmens und der Entlastung
3. Verzicht auf die Erhöhung des Jagdpachtpreises ab 01 .04.2024 für den Jagdbezirk

Weitersweiler, Bennhausen, Jakobsweiler
hier: Beratung und Beschlussfassung

4. Bekanntgabe des Ergebnisses der überörtlichen Prüfung der Jagdgenossenschaft
Weitersweiler, Bennhausen, Jakobsweiler

5. Sonstiges und lnformationen
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Bei der Genossenschaftsversammlung sind nur die jeweiligen Grundstückseigentümerinnen und
Grundstückseigentümer (Jagdgenossinnen und Jagdgenossen) oder die mit einer schriftlichen
Vollmacht des Grundstückseigentümers versehenen Personen stimmberechtigt. Mehr als drei
Vollmachten dürfen keine Jagdgenossin und kein Jagdgenosse in ihrer bzw. seiner Person
vereinigen.

Bei Grundstücken, die im Miteigentum oder Gesamthandeigentum mehrerer Personen stehen,
kann das Stimmrecht nur von einem Miteigentümer einheitlich ausgeübt werden.

Weitersweiler, den 1 1 .03.2024
Für die Jagdgenossenschaft
Weitersweiler, Bennfausen, bsweiler:

Thomas Busc
Jagdvorsteher
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Bekanntmachunq

1. Grundflächenverzeichnis (Jagdkataster) für die
Jagdgenossenschaft Dan nenfels

Das Grundflächenverzeichnis für die Jagdgenossenschaft Dannenfels liegt in der Zeit
vom 25.03.2024 bis einschließlich 08.04.2024 während der üblichen Dienststunden,
öffentlich aus.

Während dieser Zeit können alle Eigentümer der im Jagdbezirk liegenden
Grundstücke oder lhre mit Vollmacht versehenen Beauftragten das Verzeichnis
einsehen und Einsprüche gegen die Richtigkeit der Eintragungen geltend machen.
Werden innerhalb dieser Frist keine Einsprüche erhoben, so gilt das Grundflächen-
verzeichnis am Tage der Jagdgenossenschaftsversammlung als verbindlich.

2. Versammlung der Jagdgenossenschaft Dannenfels

Die Jagdgenossen des Jagdbezirks Dannenfels werden hiermit zu einer am

Montag, dem 08.04.2024, um 19:30 Uhr
im Landhotel Berg, Oberstraße 11 ,67814 Dannenfels

stattfindenden Genossenschaftsversamm I u n g ei ngeladen

Taqesordnung:
Nr Tagesordnungspunkt
1. Eröffnung / Begrüßung
2. Rechnungslegung und Entlastung 2023
3. Beschlussfassung über die Venruendung des Reinertrages 2023
4. Abschussplan202412025
5. Wahl des Jagdvorstandes
6. lnformation-SachstandDatenschutzbeauftragter
7. lnformationen und Anfragen

Da n nenfe ls, re? "03.2024
gez.

(Huv)
Jagdvorsteher


